
Massnahmen zum Erhalt und Bau von Erstwohnungen 
am Beispiel von Sils i.E. / Segl



Ausgangslage kZWG vom 18.12.2018



Ausgangslage kZWG vom 18.12.2018

Bereits verschiedene Verschärfungen gegenüber ZWG aufgenommen, so u.a.:

• Explizite Nutzungspflicht Erstwohnungen

• Schaffung von touristisch bewirtschafteten Wohnungen ausgeschlossen

• Keine Querfinanzierung von strukturierten Beherbergungsbetrieben durch 
Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkung

• Keine Umnutzung von bestehenden strukturierten Beherbergungsbetrieben (insb. 
Hotels) in Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkung, jedoch zu anderen Zwecken 
(insb. Erstwohnungen, Gewerbe- und Dienstleistungsflächen

• Erweiterung von altrechtlichen Wohnungen um 30% ausgeschlossen





Vorgehen

• Erlass Planungszone 22. Januar 2022, verlängert 22. Januar 2024

• Entwurf revidiertes kZWG als Diskussionsgrundlage

• Diskussionsveranstaltung vom Juni 2022:
• Aktuelle Fokussierung auf Stossrichtungen Verschärfung kZWG heftig kritisiert
• Anreiz- und Bonisysteme, Neubau und Missbrauchsbekämpfung gefordert



Massnahmen gegen Wohnungsnot

langfristig

• Verdichtung der zulässigen Nutzung 

durch Erhöhung der AZ

• Mobilisierung der Baulandreserven

• Neueinzonungen (eher schwierig, weil 

Sils gemäss Datenblatt C-Gemeinde)

mittelfristig

• Realisierung eigener Baulandreserven in 

Seglias durch;

• Gemeinde

• Stiftung

• Wohnbaugenossenschaft

• private Promotoren

• Zusatzfinanzierung durch Erträge aus 

Ersatz-/Lenkungsabgabe zur Schaffung 

von preisgünstigen Erstwohnungen 

(vorzugsweise Mietwohnungen)

kurzfristig

• Schaffung zusätzlicher Erstwohnungen 

durch Einführung einer 

Erstwohnanteilregelung bei spezifischen 

baulichen Massnahmen

• Schaffung zusätzlicher Erstwohnungen 

durch Einführung einer 

Erstwohnanteilregelung bei neuer und 

fortgesetzter  Zweitwohnungsnutzung 

nach Handänderung

• Ausschluss der Möglichkeit zur 

Aufhebung der Erstwohnungspflicht bei 

kommunalrechtlichen Erstwohnungen 

nach 20 Jahren



Art. 12 ZWG Missbrauch und unerwünschte Entwicklungen

1 Die Kantone und Gemeinden ergreifen bei Bedarf die Massnahmen, die nötig sind, 
um Missbräuche und unerwünschte Entwicklungen zu verhindern, die sich aufgrund 
einer unbeschränkten Nutzung altrechtlicher Wohnungen zu Zweitwohnzwecken 
ergeben können.

2 Zu diesem Zweck können die Kantone die Umnutzung von bisher zu 
Erstwohnzwecken genutzten Wohnungen zu Zweitwohnzwecken sowie die 
Änderungsmöglichkeiten nach Artikel 11 Absätze 2–4 stärker einschränken als dieses 
Gesetz. Soweit diese nutzungsmässigen und baulichen Änderungen nicht der 
Baubewilligungspflicht unterstehen, können die Kantone sie ihr unterstellen

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/886/de#art_12


Handänderung von altrechtlichem Wohnraum 

Neue und fortgesetzte 

Zweitwohnungsnutzung

50% 

Erstwohnanteil

Keine bauliche 

Massnahmen nötig

Bauliche Massnamen 

nötig

Realerfüllung Ersatzabgabe 20% Verkaufswert möglich 

Erstwohnanteils-

regelung 

aufgeschoben

Erbfall:
Nach 20 Jahren 

Erstwohnungs-

nutzung

Erstwohn-

anteilsregelung

aufgeschoben 
für 1. Generation, 

Ehegatten, Eltern

Erst-

wohnungs-

nutzung

Auf zu grossen

Widerstand 

gestossen, 

Massnahme fallen 

gelassen



Einsetzung einer Arbeitsgruppe aus Interessierten aus der Bevölkerung 
(Einheimische, Zweitheimische, Eigentümer, Mieter, Vorstandsvertretung)

-> Erarbeiteter Massnahmenkatalog mit rund 20 zu diskutierenden Massnahmen:



Aktuelle Massnahmen kZWG

zZt. im Mitwirkungsverfahren



Kommunale Erstwohnungen

• Erhalt dieser Erstwohnungen durch Rückgängigmachung der Ablösemöglichkeit 
= Rückkehr zum Stand vor 2018
(Ausnahme: Wohnungserwerb nach 2018)

Alternativer Vorschlag:

• Ablösung mit hoher Ersatzabgabe (Mittel für Förderung Erstwohnungen)
Zeitlich gestaffelte Ablösung nach 25 Jahren möglich mit abnehmender 
Ersatzabgabe, je länger die Erstwohnung als solche Bestand hatte: 
von 25 Jahre -> 25% Verkaufswert – 40 Jahre-> 10% VW



Abbruch-Wiederaufbau / Auskernung

• Auslösung einer Erstwohnungsanteilspflicht von 50% mit Möglichkeit einer 
Ablösung durch Ersatzabgabe von 1’500.-/m2

-> generiert entweder Erstwohnungen oder finanzielle Mittel zugunsten 
Massnahmen für Erstwohnungen

-> Sachverhalt kommt einem Neubau sehr nahe, Neubauten müssten zu 100% 
Erstwohnraum sein

-> gut realisierbar bei diesen Arten von baulichen Massnahmen 



Aktuelle Massnahmen Anreiz- und Bonisysteme, 
Äufnung finanzieller Mittel 

Idealerweise zusammengefasst in einem 
Erstwohnungsförderungsgesetz (Gesetz  grundsätzlich sowie 

detaillierte Massnahmen noch in Diskussion)



Aktiv werden am Immobilienmarkt
• Kauf (Legat / Schenkung) von Liegenschaften (Gemeinde, Stiftung o.ä..)

Aktivieren von Zweitwohnungen (Zermatter Modell)

• Mobilisieren von schlecht genutztem Zweitwohnraum zum Vorteil von allen 
(langjährige Anmietung, vergünstige Vermietung als Erstwohnungen, finanzieller 
Ausgleich an Besitzer und / oder sanfte Renovation der Wohnung) 

Finanzieller Anreiz bei freiwilligem Eintrag als Erstwohnung



Generieren von finanziellen Mitteln

zur Realisierung von bezahlbarem Wohnraum, zur Schaffung von Anreizen für 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum:

• Ersatzabgaben gemäss rev. kZWG (Ablösung Erstwohnungen, Auskernung, 
Abbruch/Wiederaufbau)

• Zweckgebundener Einsatz eines Teils des Budgetüberschusses von 
Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern

• Zweckgebunde Erhöhung der Liegenschaftssteuer

• allenfalls Lenkungsabgaben: Prüfung aufgeschoben 



Gründung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung
(noch in Diskussion)

• Umsetzung der Massnahmen aus dem Erstwohnungsförderungsgesetz, insb.

• Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien und 
Grundstücken in der Gemeinde Sils i.E./Segl;

• Einräumung von Baurechten;
• Ausrichtung von Beiträgen an Dritt-Trägerschaften;
• Beteiligungen an Dritt-Trägerschaften;
• Begründung von zeitlich beschränkten oder unbeschränkten 

Erstwohnungspflichten an Wohnungen mit oder ohne Entgelt;
• Darlehen an Ortsansässige zur Schaffung und Erhalt von gemeinnützigen 

Wohnungen.

• Verwaltung der finanziellen Mittel (Ersatzabgaben, Beiträge aus allgemeinen 
Mitteln im Rahmen des Budgets)



Bauliche Massnahmen

Teilweise in Umsetzung



• Wohnbaugenossenschaft Cooperativa Lagrev
auf Gemeindeparzellen im Baurecht 
(Genossenschafter: Zweitwohnungsbesitzer, 
Einheimische /Gewerbe, Gemeinde), 
www.cooperativa-lagrev.ch : 

http://www.cooperativa-lagrev.ch/


• Einsetzung des Baurechtszinses für punktuelle finanzielle Mietzinsunterstützung
• Finanzielle a fonds perdu Unterstützung 0.9 Mio durch Gemeinde
• Anteilsschein durch Gemeinde 0.1 Mio

-> Planung: Herbst 2025 einzugsbereit
-> aktueller Stand: Einsprachen gegen Baubaugesuch, Baugesuch sistiert, Prüfung 
Anpassung Quartierplan



• Mitarbeiterunterkünfte Gewerbezone Föglias, 
rund 1150m2 nin Abhängigkeit vom geplanten neuen Werkhof

• Überbauung letzte Gemeindeparzelle, Quartier Seglias
(Abgabe im Baurecht, Mietwohnungen oder Eigentum)

• Anpassungen BauG hinsichtlich Ausnützungsziffer, Gebäudehöhen etc. im Rahmen der 
OP-Revision (gestartet 2024), Mobilisierung Bauland



Weitere Massnahmen

in Umsetzung



• Intensivierte Überprüfung der korrekten Erstwohnungsnutzung/ Missbrauch
-> insbesondere Signalwirkung

• Liste Erstwohnungssuchende (Vernetzung Vermieter / Mieter)



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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